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FACHBLATT FÜR
SCHWEIZERISCHES
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ANSTALTSWESEN
REVUE SUISSE
DES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS

Nr. 2 Februar 1963 Laufende Nr. 372
34. Jahrgang - Erscheint monatlich

AUS DEM INHALT

Angestelltenprobleme im Altersheim

Nöte des Werdens

Beilage: Das kantonale Kinderbeobachtungsheim
in Langenbruch

Ausbau der psychiatrischen Anstalten
im Kanton Zürich

Alte Leute sind im Verkehr doppelt gefährdet

Alkohol und Arbeitssicherheit

Umschlagbild: Das moderne, prächtig gelegene
Kinderbeobachtungsheim in Langenbruch Siehe
Beilage in der Mitte dieser Nummer.
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Stromunterbruch

Wenige Stunden bevor wir nach Neujahr wieder
an unsere Arbeitsstätte zurückkehrten, geschah es.
Eine eingefrorene Wasserleitung hatte dem Druck
nicht mehr standgehalten und dem Wasser gewaltsam

einen Ausweg verschafft. Wohl entdeckte der
Hauswart zufällig noch vor Mitternacht das
Unglück, und obgleich die Feuerwehr und die Leute
des EWZ nebst den aus nächtlichem Schlummer
frühzeitig in den Alltag zurückgerufenen
Mitarbeitern ihr möglichstes taten, Schaden genug war
vorhanden. Büros mussten geräumt, Möbel aus dem
«Schwimmbad» in trockene Gefilde transportiert
und Akten in Sicherheit gebracht werden. Als der
Hauptharst unserer Leute wenige Stunden später,
noch ganz erfüllt von den herrlichen Urlaubstagen,
das Amtshaus betrat, gab es ob der unerwarteten
Neujahrüberraschung lange Gesichter. Auch das

war ein Empfang am ersten Arbeitstag des eben

begonnenen Jahres. —
Das «dicke Ende» allerdings, das entdeckten wir
erst nachträglich. Mitten im «Ueberschwemmungs-
gebiet» lag auch die Telefonzentrale, welche die
Anschlüsse in die verschiedenen Amtshäuser im
Quartier vermittelt. Die Telefonistin konnte ihr
Reich nicht betreten, es sei denn, sie hätte ihr
sommerliches Badekleid hervorgeholt und den
Slogan vom «Neujahr im Sommer» nun einmal in
die Tat umgesetzt. Aus, fertig. Die Telefonzentrale
ausser Betrieb. Totenstille während Stunden, wäh-
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